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S i t z u n g s v o r l a g e  
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Beratungsfolge: Haupt- und Finanzausschuss 
Rat der Stadt Übach-Palenberg 

Federführende Stelle: Kämmerei, Steueramt und Stadtkasse 
 
Gebührenkalkulation der Stadt Übach-Palenberg für die öffentliche Einrichtung 
"Stadtentwässerung" für das Jahr 2006 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die als Anlage beigefügte Gebührenkalkulation für die öffentliche Einrichtung “Stadtentwässerung“ wird 
zur Kenntnis genommen. Hinsichtlich der Höhe der Gebührensätze wird die Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung entsprechend geändert. 
 
 
Begründung: 
 
Auf die beiliegende Gebührenkalkulation wird verwiesen. 
 
Nach der Gebührenbedarfsberechnung sind folgende Gebührensätze erforderlich: für 
 
                 2006                                 (Vorjahr) 
 
das Schmutzwasser       2,49 €/cbm   2,54 €/cbm 
für Niederschlagswasser   0,95 €/qm   1,02 €/qm  
für Kleinkläranlagen            37,43 €/cbm            39,20 €/cbm 
für Einleitung aus Rückhalteanlagen           1,19 €/cbm              1,26 €/cbm   
 
Die Reduzierung war überwiegend möglich durch: 
 
a) geringere Umlage an den Wasserverband, 
b) Verringerung der kalkulatorischen Zinsen, 
c) höhere Anteile der Stadt Herzogenrath.  
 
 
 
 
 
 
 


